
Der Bebauungsplan liegt ab der Veröffentlichung der Bekanntmachung in der 
Stadt Füssen, Stadtbauamt, Lechhalde 3, 87629 Füssen, während der 
allgemeinen Dienststunden öffentlich aus und kann dort eingesehen werden. 
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Auf die Rechtsfolgen 
der §§ 44, 214 und 215 BauGB wurde hingewiesen.

Füssen, den 

am 

Verfahrensvermerke

15. Ortsübliche Bekanntmachung
      § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB

14. Beschluss als Satzung
      § 10 Abs. 1 BauGB
Füssen, den 

am 

Gangl, Erster Bürgermeister

am 13. Behandlung der Ergebnisse der erneuten öffentlichen 
      Auslegung und der Beteiligung der Behörden
      § 3 Abs. 2 Satz 4; § 1 Abs. 7 BauGB

12. erneute öffentlichen Auslegung und der Beteiligung
      der Behörden § 4a Abs. 3 BauGB

vom 11.11.2005   
bis 25.11.2005

11. ortsübliche Bekanntmachung der erneuten öffentlichen
       Auslegung § 4a Abs. 3 BauGB

am 26.10.2005

am 04.10.200510. Behandlung der Ergebnisse der öffentlichen Auslegung
      und der Beteiligung der Behörden
      § 3 Abs. 2 Satz 4; § 1 Abs. 7 BauGB

9. öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden
    § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB; § 4 Abs. 2 BauGB

vom 20.07.2005   
bis 19.08.2005

8. ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung
    § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB

am 12.07.2005

7. Billigungs- und Auslegungsbeschluss am 05.07.2005 

6. Behandlung der Ergebnisse der frühzeitigen
    Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden

am 05.07.2005

5. frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
    und der Behörden
    § 3 Abs. 1 BauGB; § 4 Abs. 1 BauGB

vom 23.05.2005    
bis   24.06.2005

4. ortsübliche Bekanntmachung der
    frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit

am 18.05.2005

3. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung 
    der Öffentlichkeit und der Behörden

am 03.05.2005

2. ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
    § 2 Abs. 1 BauGB

am 25.01.2005

1. Aufstellungsbeschluss
    § 2 Abs. 1 BauGB

am 28.09.2004

Gangl, Erster Bürgermeister


